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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Sowohl Maya Graf (gp, BL) im Nationalrat (Pa. Iv. 17.411) als auch etwas später Raphaël
Comte (fdp, NE) im Ständerat reichten eine parlamentarische Initiative ein, mit der sie
eine angemessene Frauenvertretung in der Bundesregierung durchsetzen wollten.
Konkret sollte in der Verfassung festgehalten werden, dass die Bundesversammlung bei
Wahlen (gemeint sind Bundesrats- und Richterwahlen) auf eine angemessene
Vertretung der Geschlechter achtet. Neben den Landesgegenden und den
Sprachregionen würde damit ein weiteres Kriterium festgeschrieben, auf das bei
Bundesratswahlen Rücksicht genommen werden müsste. 
Beide Vorstösse schien vorerst das gleiche Schicksal zu ereilen, wie die verschiedenen
ähnlichen Anliegen vor ihnen. Sowohl die SPK-SR (mit 9 zu 4 Stimmen) als auch die SPK-
NR (mit 16 zu 9 Stimmen) sprachen sich gegen Folge geben aus. Argumentiert wurde
dabei, dass nicht klar sei, welches der drei Kriterien Vorrang haben solle, wenn sie sich
konkurrenzierten. Zudem könne die Liste der Anforderungen, auf die man bei Wahlen
achten müsse, beliebig erweitert werden, etwa durch das Kriterium Alter. Im Gegensatz
zum Geschlecht hätten die Elemente «Landesgegend» und «Sprachregion» eine
stabilisierende und integrierende Funktion für den Bundesstaat. Zudem werde heute
schon ohne Regelung Rücksicht auf eine adäquate Vertretung der beiden Geschlechter
in der Landesregierung genommen. In ihrer Stellungnahme nahm die SPK-NR zudem die
Parteien in die Verantwortung, die es in der Hand hätten, Frauen als Kandidatinnen
aufzustellen. Vielen Frauen sei zudem eine «rechtliche Krücke» ein Dorn im Auge:
Letztlich müsse die Fähigkeit und nicht das Geschlecht für eine Kandidatur und eine
Wahl entscheidend sein. Die Kommissionsminderheiten hoben die grosse symbolische
Bedeutung hervor, die der Vermerk des Kriteriums «Geschlecht» in der Verfassung
hätte. Dies würde den Druck auch auf Parteien erhöhen, tatsächlich Frauen zu fördern.
Zu bedenken sei zudem, dass ein geringer Frauenanteil gerade auf Frauen eine
demotivierende Wirkung habe.  
Der Medienberichterstattung nach zu urteilen für viele überraschend nahm der
Ständerat die Position der Minderheit ein und gab der Initiative mit 20 zu 17 Stimmen
bei einer Enthaltung Folge. Hans Stöckli (sp, BE) betonte dabei über die bekannten
Argumente hinaus, dass der Vorstoss nur die Konkordanzbestimmungen konsequent
anwende, welche verlangten, dass alle massgebenden Kräfte am Staatswesen
mitarbeiten würden. 
Nach der Entscheidung des Ständerats zog Maya Graf ihren nationalrätlichen Vorstoss
zurück. Die grosse Kammer wird entsprechend über das Schicksal des Antrags Comte
bestimmen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 14.03.2018
MARC BÜHLMANN

Regierungspolitik

Mit dem neuerlichen Entscheid, nicht auf die Vorlage einzutreten, versenkte der
Ständerat die Idee eines Verordnungsvetos endgültig. Thomas Minder (parteilos, SH)
erörterte noch einmal kurz die Gründe der SPK-SR, die einstimmig Nichteintreten
empfohlen hatte. Es gäbe zwar einen «ansehnlichen Anteil des Parlaments», der mit
dem Umgang der Regierung mit Verordnungen nicht glücklich sei, aber bisher sei kein
Vorschlag zum kontrollierenden Eingreifen des Gesetzgebers wirklich ausgereift
gewesen – obwohl man «seit den Siebzigerjahren am Schräubeln und am Sich-
Überlegen» sei. Minder erinnerte daran, dass im Ständerat die ursprüngliche
Begeisterung für ein Verordnungsveto gewichen sei. Dies sei mangelndem
Handlungsdruck, schwierigen Abgrenzungsfragen und insbesondere dem Umstand
geschuldet, dass bereits genügend parlamentarische Instrumente bestünden, um die
Verordnungstätigkeit des Bundesrates zu beeinflussen. So könne beispielsweise bei
einem Gesetz ja auch beschlossen werden, dass die ausführende Verordnung dem
Parlament vorgelegt werden müsse. Aber auch mit Hilfe von Motionen könnten
Anpassungen von Verordnungen verlangt werden – ein Punkt, der auch von Walter
Thurnherr noch einmal aufgegriffen wurde, der die ablehnende Haltung des Bundesrats
in der Sache noch einmal deutlich machte: Es sei sinnvoller, die vorhandenen
Möglichkeiten gezielt zu nutzen, als ein neues Instrument einzuführen, das alle
Verordnungen, «also auch die grosse Mehrzahl der unproblematischen Verordnungen»,
betreffe. Da kein Minderheitsantrag mehr vorgebracht wurde, galt die Vorlage damit

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2020
MARC BÜHLMANN
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diskussionslos als «endgültig erledigt». Ständeratspräsident Hans Stöckli (sp, BE) konnte
es sich allerdings nicht verkneifen, darauf hinzuweisen, dass Entscheide umso
kurzfristiger seien, je häufiger sie «endgültig» erledigt würden. Zumindest für die
nächsten Monate dürfte das Thema aber vom Tisch sein. 2

Wahl- und Abstimmungsverfahren

In der Wintersession 2019 beriet der Ständerat den indirekten Gegenvorschlag seiner
SPK-SR für mehr Transparenz bei der Politikfinanzierung, der in Folge der erfolgreich
zustande gekommenen Transparenz-Initiative als parlamentarische Initiative
ausgearbeitet worden und sowohl in der Vernehmlassung wie auch im Bundesrat auf
mehrheitliche Zustimmung gestossen war. 
Andrea Caroni (fdp, AR) beantragte Nichteintreten. Er sei zwar ein «grosser Freund der
Transparenz in der Politik», hier handle es sich aber um eine schlecht ausbalancierte
Vorlage, die zudem eher zu «Scheintransparenz» führe. Die Forderungen seien erstens
ein Eingriff in die Privatsphäre, weil sie politische Präferenzen und finanzielle
Möglichkeiten von Spenderinnen und Spendern offenlegten. Zweitens würden die
Regelungen mit viel Bürokratie einhergehen und könnten wohl, drittens, sehr einfach
umgangen werden, da zwangsläufig grosse Lücken bestehen blieben. In Ländern, die
scharfe Regeln kennen, sei das Vertrauen in die Politik nicht grösser als in der Schweiz,
betonte er. Viel Geld und Demokratie stünden in einem heiklen Verhältnis, zitierte in
der Folge Paul Rechsteiner (sp, SG) Gottfried Keller. Demokratische Entscheide dürfe
man nicht kaufen können. Die Transparenz-Initiative verbiete zwar den Einsatz grosser
Geldmittel nicht, sie verlange aber Transparenz. Wer viel investiere, der solle auch dazu
stehen. Dass die Sensibilität in der Bevölkerung wachse, zeigten die Volksabstimmungen
in den Kantonen Schwyz und Freiburg, wo die Forderung nach Transparenzregeln an der
Urne Erfolg hatte. Das Argument, dass Regeln umgangen werden könnten, dürfe nicht
gelten, weil man ansonsten überhaupt keine Regeln mehr aufstellen dürfe; man denke
dabei etwa an den Strassenverkehr. Christian Levrat (sp, FR) schliesslich erörterte den
in seinen Augen erfolgreichen Fall Freiburg und zitierte den aktuellen Sorgenbarometer,
der einen Rückgang des politischen Vertrauens zeige. Dem könne vor allem mit
vermehrter Transparenz begegnet werden. Beide SP-Vertreter forderten nicht nur
Eintreten, sondern auch ein Ja zur Volksinitiative. Justizministerin Karin Keller-Sutter
erörterte die Position der Regierung. Der Bundesrat habe in der ursprünglichen
Botschaft für die zur Ablehnung empfohlene Initiative keinen Gegenentwurf
vorgesehen, weil er Regelungen der Politikfinanzierung kritisch gegenüberstehe, da sie
administrativ aufwändig und schwierig umsetzbar seien. Zudem sei der Bundesrat der
Meinung, dass sich das Volk nicht kaufen lasse. Es gebe mehrere Beispiele von
Abstimmungskampagnen, bei denen grosse Geldmittel eingesetzt worden seien, bei
denen sich die Stimmbevölkerung aber auf die finanziell weniger gut bemittelte Seite
geschlagen habe. Der jetzt durch die SPK-SR vorgelegte indirekte Gegenvorschlag habe
gegenüber der Initiative Vorzüge und es sei sicherlich besser, Finanzierungsregeln auf
Gesetzesstufe und nicht auf Verfassungsstufe einzuführen. Aus diesem Grund
unterstütze der Bundesrat – nach wie vor mit einer gehörigen Portion Skepsis – den
Gegenvorschlag, bei dem er allerdings einige Änderungswünsche anbringe.
Bevor über diese Änderungen debattiert wurde, wurde der Minderheitsantrag Caroni
auf Nichteintreten mit 29 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung abgelehnt. Eine
Minderheit Stöckli (sp, BE), die von Christian Levrat übernommen worden war, weil
Hans Stöckli als Präsident amtete, wollte den Katalog der Offenlegungspflichten für
politische Parteien erweitern. Neben den Einnahmen hätten auch Ausgaben und
Vermögenslage ausgewiesen werden sollen. Dieser Antrag scheiterte aber genauso wie
ein Antrag, die Obergrenze für Zuwendungen nicht bei CHF 25'000, sondern schon bei
CHF 10'000 festzulegen. Angenommen wurde ein Antrag des Bundesrats, auf eine
Offenlegungspflicht bei Unterschriftensammlungen zu verzichten. Die SPK-SR war hier
auf die Linie des Bundesrats umgeschwenkt, weil das öffentliche Interesse an
Transparenz in diesem frühen Stadium weniger gross sei, wie Daniel Fässler (cvp, AI) für
die Kommission ausführte. Zu diskutieren gab die Frage nach einem Verbot von
Zuwendungen aus dem Ausland. Der Bundesrat hatte beantragt, dieses Verbot zu
streichen und lediglich den Passus für ein Verbot von anonymen Zuwendungen zu
belassen. Die SPK-SR hatte nach längerer Diskussion mit 7 zu 5 Stimmen entschieden,
dem Antrag des Bundesrats zu folgen. Eine Minderheit Bischof (svp, SZ) wollte allerdings
– auch gestützt auf eine parlamentarische Initiative Fournier (cvp, VS;Pa.Iv. 18.423) – am
ursprünglichen Verbot festhalten. Pirmin Bischof warnte davor, dass Wahlen und
Abstimmungen in verschiedenen Ländern durch ausländische Geldgeberinnen und
Geldgeber finanziert worden seien. Dies sei beim Geldspielgesetz nachweislich auch in
der Schweiz der Fall gewesen. Es stehe wohl nächstens eine Abstimmung über den Kauf

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.12.2019
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von Kampfflugzeugen an, wo es um Milliardenbeträge gehe, an denen auch ausländische
Player ein Interesse hätten. Im Inland müsse man für Transparenz sorgen, aber die
direkte Demokratie werde gegen ausländische Gelder nur durch ein Verbot geschützt.
Karin Keller-Sutter entgegnete, dass nicht auszuschliessen sei, dass ausländisches Geld
in Abstimmungskampagnen fliesse. Dies werde aber in der Regel bekannt und es werde
darüber diskutiert. Ein Verbot sei hingegen mittels Geldkurieren sehr leicht zu
umgehen. Das magistrale Votum verhallte jedoch ungehört; der Antrag der Minderheit
wurde mit 25 zu 18 Stimmen gutgeheissen. 
In der Gesamtabstimmung wurde der Entwurf mit 29 zu 13 Stimmen (2 Enthaltungen)
angenommen. 3

Wirtschaft

Landwirtschaft

Landwirtschaft und Umweltschutz

Le Conseil des Etats a discuté de l'initiative parlementaire visant une réduction des
risques liés aux pesticides. Sans vouloir parler de contre-projet aux deux initiatives
populaires s'attaquant aux pesticides (initiative pour une interdiction des pesticides de
synthèse et initiative pour une eau potable propre, le président de la CER-CE, Christian
Levrat (ps, FR), a présenté le projet élaboré par sa commission comme une réponse
politique à ces textes. L'initiative parlementaire est constituée de trois volets:
premièrement, le projet est doté d'une trajectoire de réduction des risques liés aux
pesticides avec un objectif d'une diminution de ces risques de 50% d'ici à 2027. Cet
objectif ne concerne pas que l'agriculture mais tous les domaines, qu'il s'agisse des
pouvoirs publics ou du secteur privé. Pour que cette trajectoire soit tenue, un
monitoring, des indicateurs de risque, ainsi qu'un système d'information sur
l'utilisation de ces substances devront être mis en place. Divers outils seront également
mis à la disposition du Conseil fédéral afin de faire respecter cette trajectoire
(possibilité de retirer des produits, d'introduire des taxes incitatives, etc.). Le deuxième
volet touche à la loi sur les eaux (LEaux) et vise une meilleure protection de l'eau
potable, notamment par l'interdiction de l'utilisation de certains produits
phytosanitaires dans l'air d'alimentation des captages d'eau potable. Finalement, le
troisième volet s'attaque aux excédents d'éléments fertilisants agricoles (azote et
phosphore en tête). Il s'appuie sur les mesures prévues par la Politique agricole 22+ (PA
22+) et les objectifs prévus de réduction des pertes d'azote et de phosphore de 10%
d'ici à 2025 et de 20% d'ici à 2030 (en comparaison à la valeur moyenne des années
2014 à 2016). Le Conseil fédéral se verrait munir de la possibilité de prendre des
mesures correctives si la trajectoire venait à ne pas être bonne. Christian Levrat a
précisé que ce troisième volet avait été ajouté au projet initial afin de pouvoir proposer
une alternative crédible aux deux initiatives sur les pesticides qui passeront
vraisemblablement devant le corps électoral en 2021. Il a, en effet, expliqué que le
traitement de la PA 22+ n'interviendrait vraisemblablement pas avant 2023, la CER-CE
souhaitant suspendre les débats en attendant la réponse à l'un de ses postulats. La
reprise dans l'initiative parlementaire des objectifs de réduction des intrants
fertilisants prévus par la PA 22+ est donc une manière de prendre en considération les
craintes exprimées dans l'initiative pour une eau potable propre, une majorité des
membres de la commission craignant que les initiatives populaires soient acceptées par
la population.
Le Conseil fédéral, par la voix de son ministre de l'économie et de l'agriculture, Guy
Parmelin, a rappelé son soutien à l'initiative parlementaire qui permet d'envoyer un
signal clair à la population, quant à la prise en compte des problèmes liés aux pesticides
et aux intrants fertilisants. Le ministre agrarien a également tenu à préciser que les
autorités ne partaient pas de zéro en ce qui concerne la réduction de ces substances
problématiques, faisant référence au plan d'action produits phytosanitaires. Mais Guy
Parmelin a dit regretter le souhait de la CER-CE de repousser les débats autour de la
PA 22+. Il estime que cela pourrait déséquilibrer le paquet proposé dans la PA 22+ et a
donc appelé les sénatrices et sénateurs à décider en décembre de ne pas renvoyer les
discussions autour de la politique agricole en préparation.
Lors de la discussion par article, le premier volet a subi quelques modifications, selon
les propositions Germann (udc, SH) et Rieder (pdc, VS). Le premier ne souhaite pas que
le Conseil fédéral puisse mettre en place, à partir de 2025, des taxes incitatives sur
certains produits phytosanitaires pour atteindre la trajectoire fixée pour 2027
(disposition biffée du projet de loi par 25 voix contre 14). Le second a proposé de
supprimer une série de points concernant les prestations écologiques requises, contre
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l'avis de la majorité de la commission (proposition acceptée par 21 voix contre 18 et une
abstention). Tandis que le deuxième volet n'a pas été touché, le troisième volet a été
source de nombreuses discussions. Alors qu'une proposition individuelle de Beat
Rieder visant à écarter complètement ce volet a été rejetée grâce à la voix
prépondérante du président Hans Stöckli (ps, BE), une proposition Würth (pdc, SG) a
gagné les faveurs d'une majorité de sénatrices et sénateurs (27 contre 14 et une
abstention). Celle-ci est une solution de compromis, ne fixant pas d'objectifs chiffrés
de la baisse des intrants fertilisants. Le sénateur saint-gallois souhaite, par cela, donner
toute liberté au Conseil fédéral de déterminer des objectifs de réduction, en
consultation avec les milieux concernés. Le ministre de l'agriculture a pourtant expliqué
aux parlementaires que les objectifs chiffrés présents dans l'initiative parlementaire
étaient directement repris de la PA 22+ et issu d'un calcul et d'une analyse approfondie
de la situation. A la suite de la l'acceptation de la proposition Würth, les parlementaires
étaient également appelés à supprimer une série de points y relatifs, selon une
proposition Rieder. Par 24 voix contre 16 et une abstention les sénatrices et sénateurs
se sont prononcés en faveur de la minorité emmenée par le parlementaire valaisan. 
Au vote final, les sénatrices et sénateurs ont été 36 à accepter ce projet de loi, tandis
que trois membres de l'UDC l'ont refusé et trois membres du PDC se sont abstenus. 4

Sozialpolitik

Sozialversicherungen

Sozialversicherungen

Wie erhofft konnte der Ständerat den Erlassentwurf zur Schaffung einer gesetzlichen
Grundlage für die Überwachung von Versicherten, der in Erfüllung einer
Kommissionsinitiative der SGK-SR durch das Kommissionssekretariat erarbeitet worden
war, in der Wintersession 2017 behandeln. Mittels der Kommissionsinitiative war der
Observationsartikel aus der Revision des Allgemeinen Teils des
Sozialversicherungsrechtes (ATSG) herausgenommen worden, um den Prozess zu
beschleunigen. Konrad Graber (cvp, LU) ging dennoch auf die Rückmeldungen aus der
Vernehmlassung des ATSG ein. So wiesen die Vernehmlassungsantworten zwei
Grundstossrichtungen auf: Den Behinderten-  und Arbeitnehmerorganisationen, der SP
und den Grünen gingen die vorgeschlagenen Regelungen zu weit, den Kantonen,
Arbeitgeberorganisationen und bürgerlichen Parteien hingegen nicht weit genug. Ein
ähnliches Muster zeigte sich in der Folge auch in der Ständeratsdebatte zum
Erlassentwurf. Alex Kuprecht (svp, SZ) akzentuierte den Handlungsbedarf, der durch
betrügerisch erworbene Renten in Millionenhöhe entstehe. Er betonte zudem, dass die
im Erlassentwurf aufgeführten Observationen nicht leichtfertig durchgeführt würden,
sondern zahlreiche Verdachtsmomente dazu notwendig seien. Letzterem
widersprachen Hans Stöckli (sp, BE), Paul Rechsteiner (sp, SG) und Géraldine Savary (sp,
VD) vehement: So hätten sich ein Drittel aller bisherigen Observationen als falsch,
unnötig oder nicht zielführend erwiesen. Im neuen Erlass habe das
Kommissionssekretariat die bundesrätliche Vorlage und damit die Möglichkeiten zur
Überwachung erheblich verschärft. Neu sollen auch Tonaufzeichnungen und GPS-
Tracker zur Ergänzung der Überwachung verwendet werden können und die
Überwachung soll auf alle von öffentlichen Orten einsehbaren Bereiche ausgeweitet
werden. 
Die linke Ratsseite kritisierte insbesondere, dass diese Massnahmen zur Anwendung
kämen, bevor ein begründeter Verdacht auf einen Straftatbestand bestehe, also bevor
die Sozialversicherer Strafanzeige erstatten könnten. Somit erlaube die Revision
strengere Observationsmöglichkeiten für den zivilen Teil eines Vergehens als für den
strafrechtlichen Teil, was der Verhältnismässigkeit zuwiderlaufe. Diese kritische
Meinung zur Reform teilte auch eine Gruppe von vier Staatsrechtlern, welche die
Reform in einem Schreiben aufgrund der vielen Blankettnormen ohne erforderliche
rechtsstaatliche Sicherungen als ausserordentlich problematisch bezeichneten. Stöckli
kritisierte neben dem Erlasstext auch dessen Ausarbeitung: Beim
Nachrichtendienstgesetz habe man „sehr seriös und unter Einbezug aller Eventualitäten
eine rechtsstaatlich korrekte Gesetzgebung vorgenommen”, während hier in kürzester
Zeit Massnahmen geschaffen worden seien, die wesentlich weiter gingen als die
Massnahmen zum Staatsschutz und zur Terrorismusbekämpfung. Zudem sei der
bundesrätliche Vorschlag nach der Vernehmlassung verschärft worden, ohne dass es
nochmals Anhörungen gegeben hätte. Rechsteiner wies überdies auf die
Rechtsungleichheit hin, welche diese Änderungen in Kombination mit der zwei Tage
zuvor abgelehnten Verschärfung der staatlichen Mittel gegenüber Steuerdelinquenten
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bewirkten. 
Um diese zahlreichen Bedenken klären zu können, schlug Raphaël Comte (fdp, NE) vor,
die Vorlage an die Kommission zurückzuweisen. Dies lehnten aber zahlreiche
Sprecherinnen und Sprecher ab, da eine Rückweisung zu einer Verzögerung von
mindestens drei Monaten führen und keinen Mehrwert bringen würde. Stattdessen
könnten diese Fragen auch im Plenum geklärt werden. Folglich wurde der Antrag Comte
mit 15 zu 23 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) abgelehnt. In der Detailberatung wurde
zuerst geklärt, inwiefern richterliche Bewilligungen für Observationen nötig sein sollen.
Der kleinen Kammer ging der Minderheitsantrag Rechsteiner zu weit, wonach für alle
Observationen neben konkreten Anhaltspunkten auf einen unrechtmässigen
Leistungsbezug sowie der Aussichtslosigkeit oder der unverhältnismässigen
Erschwerung von Abklärungen ohne Observationen auch eine richterliche Genehmigung
vorliegen müsse. Stattdessen folgte sie dem Antrag Caroni (fdp, AR) und verlangte nur
für den Einsatz von technischen Instrumenten zur Standortbestimmung eine
richterliche Bewilligung. Ansonsten sollen Personen mit Direktionsfunktion beim
Versicherungsträger die Berechtigung zur Anordnung von Observationen erhalten. Ein
weiterer umstrittener Punkt betraf die Frage, ob Observationen ausschliesslich im
öffentlich zugänglichen Raum oder in einer weiteren Fassung auch an einer von einem
allgemein zugänglichen Ort frei einsehbaren Stelle erlaubt sein sollen. Stöckli sprach
sich dafür aus, die bestehende Gesetzgebung im Strafprozess zu übernehmen und
damit auch die Vernehmlassungskritik ernst zu nehmen, in der befürchtet worden war,
dass neu auch Observationen im Privatbereich möglich werden würden. Bundesrat
Berset bestätigte jedoch, dass eine weitere Fassung der Regelung die geltende Praxis
kodifiziere, die überdies gemäss Kuprecht auch vom Bundesgericht gestützt worden
war (BGE 8C 272/2011). Folglich entschied sich auch der Ständerat mit 33 zu 10
Stimmen für diese Fassung. Der Bundesrat solle die Anforderungen an mit
Observationen beauftragte Personen definieren können, entschied der Ständerat
abschliessend. In der Gesamtabstimmung zeigten sich die meisten Mitglieder des
Ständerats mit den Änderungen einverstanden und nahmen die Vorlage mit 32 zu 8
Stimmen (bei einer Enthaltung) an. 5

Krankenversicherung

Im März 2017 behandelte der Ständerat als Zweitrat den Entwurf zu den
parlamentarischen Initiativen Humbel (10.407) und Rossini (13.477) zur finanziellen
Entlastung der Familien bei den Krankenversicherungsprämien. Wie bereits im Erstrat
war auch im Ständerat vor allem die Frage nach den Prämienverbilligungen für Kinder
aus Haushalten mit unteren oder mittleren Einkommen umstritten. Ein
Minderheitsantrag Dittli (fdp, UR) beabsichtigte, die Kantone in der Vergabe ihrer
Prämienverbilligungen nicht weiter einzuschränken und die Höhe der IPV für Kinder bei
50 Prozent zu belassen. So hatten sich die Kantone in der Vernehmlassung gegen
diesbezügliche Änderung ausgesprochen, zumal sie bezweifelten, dass die Mittel, die
sie bei den IPV der Jugendlichen dank deren Entlastung beim Risikoausgleich sparen
können, genug seien, um diese höheren IPV für Kinder zu finanzieren. So rechnete
Roland Eberle (svp, TG) zum Beispiel für den Kanton Thurgau vor, dass eine solche
Änderung in der Tat deutlich höhere Kosten nach sich ziehen würde. Hans Stöckli (sp,
BE) und Gesundheitsminister Berset wiesen jedoch darauf hin, dass diese Erhöhung der
Prämienverbilligungen für Kinder das „Kernstück“ respektive das „Herz“ der Vorlage
seien und sich durch einen Verzicht darauf im Vergleich zu heute kaum etwas ändern
würde. Zudem hätten die Kantone freie Hand bei der Abgrenzung von „unteren und
mittleren Einkommen“. Ganz knapp, mit 22 zu 21 Stimmen (0 Enthaltungen), sprach sich
der Ständerat für eine solche Entlastung der Eltern aus. Nachdem die kleine Kammer
auch bei den übrigen Artikeln keine Differenzen zum Nationalrat geschaffen hatte und
die Vorlage in der Gesamtabstimmung mit 27 zu 9 Stimmen (8 Enthaltungen) deutlich
annahm, war die Vorlage bereit für die Schlussabstimmungen. Dabei blieben
Überraschungen aus, der Nationalrat stimmte diesen Änderungen des KVG mit 192 zu 4
Stimmen (1 Enthaltung) und der Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen (7 Enthaltungen) zu. 6
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Das neue Bundesgesetz über die Datenweitergabe der Versicherer in der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung soll präzisieren, zu welchem Zweck und in
welcher Form Krankenversicherungen Daten dem BAG übermitteln müssen. Generell
sollen die Daten aggregiert weitergeben werden, lediglich dort, wo dies nicht ausreicht,
sollen anonymisierte Individualdaten transferiert werden. Bisher erhielt das BAG
anonymisierte Individualdaten über alle Versicherten in der OKP (Efind-Daten) sowie
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Daten über Prämien und Behandlungskosten (Efind2). Neu sollen aber auch
Individualdaten über die Kosten pro Leistungsart und Leistungserbringenden (Efind3),
Medikamente (Efind5) und MiGeL (Efind6) weitergeleitet werden können, wobei letztere
zwei Datensätze ursprünglich nicht Teil dieser Vorlage waren. Eine Minderheit Stöckli
(sp, BE) der SGK-SR hatte jedoch beantragt, sie ebenfalls aufzunehmen. Damit soll die
Kostenentwicklung überwacht sowie Entscheidgrundlagen zu ihrer Eindämmung
entwickelt, eine Wirkungsanalyse sowie Entscheidgrundlagen bezüglich des Gesetzes
und des Gesetzesvollzugs erstellt und die Evaluation des Risikoausgleichs sowie die
Erfüllung der Aufsichtsaufgaben nach dem KVAG ermöglicht werden. Zudem würde die
bisher bestehende Verknüpfung von KVAG und KVG bezüglich der Datenlieferpflicht
gelöst. 

In der Vernehmlassung stiess die Vorlage auf grossen Anklang bei den Kantonen und der
GDK. Einer Mehrheit von ihnen war es wichtig, dass das BAG über die notwendigen
Daten verfügt; wo die aggregierte Form nicht ausreiche, müssten entsprechend
Individualdaten geliefert werden. Nur so sei eine Überprüfung der Wirtschaftlichkeit
und Qualität der Leistungen möglich. Geteilter Meinung waren die Parteien. Die SP
zeigte sich gegenüber der Zielsetzung der Vorlage – der Herstellung von
Verhältnismässigkeit bei der Datenweitergabe – skeptisch, da sie es für unerlässlich
halte, dass der Bund über die notwendigen Daten verfüge. Die CVP begrüsste die
Vorlage weitgehend, während FDP und SVP bezweifelten, dass dem Anliegen des
Initiators mit dieser Vorlage genügend Rechnung getragen werde, da zu viele
Ausnahmen für die Nutzung von Individualdaten gemacht worden seien. Diese Meinung
teilten Curafutura und Santésuisse. Der SGB und das Centre Patronal sowie die
Konsumtenverbände SKS und FRC begrüssten hingegen die Vorlage und betonten, es
brauche diese Angaben zur Verhinderung der Kostensteigerung; die Daten sollten aber
anonymisiert und in genügend grosser Anzahl übermittelt werden, um eine individuelle
Zuordnung verhindern zu können. 

Im August 2019 nahm der Bundesrat Stellung zur Vorlage, die die Kommission nach der
Vernehmlassung ohne materielle Änderungen präsentiert hatte. Er begrüsste die
Bemühungen der Kommission zur Klärung der gesetzlichen Grundlagen, zumal auch die
Expertengruppe zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen Daten im Bereich der OKP
für eine effektive Steuerung durch den Bund als notwendig erachtet habe. Er lobte,
dass der Entwurf durch die Präzisierung der Aufgaben, für welche die Versicherungen
Daten liefern müssen, und durch die Trennung von KVG und KVAG thematisch
kohärenter werde. Die von der Kommissionsmehrheit aufgenommenen Punkte erachte
er dabei als «absolutes Minimum» und beantragte folglich Zustimmung zum Entwurf. Da
ohne die Daten zu Medikamenten und MiGeL aber zahlreiche wichtige Fragen nicht
beantwortet werden könnten, sprach er sich überdies für den Minderheitsantrag aus.
Der Entwurf beschneide aber die Rechte des Bundes gemäss der KVV im Bereich der
Daten zu Tarmed, erklärte er, weshalb er sich vorbehielt, diesbezüglich noch einmal ans
Parlament zu gelangen. 7

In der Herbstsession 2019 beschäftigte sich der Ständerat mit dem Bundesgesetz über
die Datenweitergabe der Versicherer in der obligatorischen
Krankenpflegeversicherung. Für die Kommission fasste Erich Ettlin (cvp, OW) die
Erarbeitung des Geschäfts und dessen Inhalt zusammen. Erstens solle die Erhebung der
Daten zur Aufsicht über die Versicherungen im KVAG, diejenige zu den Aufgaben nach
KVG jedoch im KVG geregelt werden. Zweitens sollten die Daten wann immer möglich
aggregiert erhoben werden. In gesetzlich geregelten Ausnahmefällen solle die Erhebung
von Individualdaten möglich sein. Eine Problematik, die trotz dieser Regelung weiter
bestehe, betreffe jedoch die Re-Identifizierung von Personen, erklärte Ettlin weiter:
Gemäss EDÖB könne eine solche aufgrund des Detaillierungsgrades, der Einzigartigkeit,
der Akkumulation und der Verknüpfung der Efind-Daten nicht ausgeschlossen werden.
Das BAG stehe diesbezüglich aber in engem Kontakt zum EDÖB und sei dabei, dieses
Risiko zu minimieren. Bei der Detailberatung erklärte der Kommissionssprecher, die
Kommissionsmehrheit halte es für sinnvoller, zuerst die Ergebnisse der mittels Postulat
verlangten Datenstrategie abzuwarten und zu schauen, ob die Daten, welche die
Minderheit ebenfalls in Individualform weitergeben möchte, nicht bereits vorhanden
seien. Dieser Argumentation konnte Minderheitensprecher Hans Stöckli (sp, BE) nichts
abgewinnen. Die Daten für Efind5 und Efind6, also die Daten zu den Medikamenten und
der MiGeL, seien vorhanden; er verstehe darum nicht, welcher Grund wirklich hinter
dieser Argumentation zur Datenstrategie stecke. Zudem könne dasselbe Argument auch
für die Datenbereiche, welche die Mehrheit als Individualdaten liefern wolle, angeführt
werden. Diese zusätzlichen Daten seien dringend nötig, wie ihm der Kanton Bern
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verdeutlicht habe. Mit 23 zu 15 Stimmen sprach sich der Ständerat jedoch gegen seinen
Minderheitsantrag aus. Einstimmig nahm der Rat in der Folge den Entwurf der
Kommission an. 8

In der Wintersession 2020 eröffnete der Ständerat das
Differenzbereinigungsverfahren zum Bundesgesetz über die Datenweitergabe der
Versicherungen in der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Die SGK-SR
beantragte, die vom Nationalrat gegenüber dem ursprünglichen ständerätlichen
Entwurf geschaffenen Änderungen abzulehnen, etwa bei der Frage, ob das Bundesamt
den Zweck einer Datenlieferung vorgängig bekanntgeben müsse – die Definition der
zulässigen Zwecke der Datenlieferungen sei ja eben genau das Ziel der Vorlage, erklärte
Erich Ettlin (cvp, OW) als Kommissionssprecher und unter Nennung seiner
Interessenbindung als Verwaltungsrat der CSS-Versicherung. In der Folge lehnte die
kleine Kammer den entsprechenden Passus des Zweitrats stillschweigend ab. Zudem
sprach sich der Ständerat gegen eine Ergänzung des Nationalrats aus, wonach die Daten
nur jährlich geliefert werden sollen; zwar sei eine jährliche Datenlieferung geplant, in
Ausnahmesituationen wie einer Pandemie solle sie jedoch häufiger möglich sein.
Bezüglich der Lieferung von Aggregat- oder Individualdaten bestanden unterschiedliche
Konzepte zwischen National- und Ständerat. Der Ständerat sah vor, üblicherweise
Aggregatdaten liefern zu lassen, aber in im Gesetz vorab definierten Ausnahmesituation
auch die Lieferung von Individualdaten zu ermöglichen. Der Nationalrat entschied sich
hingegen für ein anderes Konzept, indem er die Aufzählung der Ausnahmesituationen
des Ständerats als Liste derjenigen Situationen definierte, in welchen Aggregatdaten zu
liefern seien, wie Ettlin erklärte. Gemäss dem Nationalrat sollten somit die Situationen,
in denen überhaupt Daten geliefert werden, gegenüber dem ständerätlichen Vorschlag
deutlich eingegrenzt werden; die Lieferung von Individualdaten sollte zudem nur noch
in Ausnahmesituationen durch Anweisung des Bundesrates, sofern gleichzeitig
verschiedenen Kritierien erfüllt würden, aber nicht mehr in vordefinierten Situationen,
möglich sein. Diesen Konzeptwechsel lehnte der Ständerat ebenfalls ab.
Umstritten war im Rat einzig die Frage, ob aggregierte Daten auch zur Beurteilung und
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und der Qualität der Leistungen im Bereich der
Arzneimittel und den MiGeL verwendet werden sollten. Auf diesen Punkt hatte der
Ständerat in der ersten Behandlungsrunde trotz eines entsprechenden Antrags des
Bundesrates verzichtet, was der Nationalrat in der Folge bestätigt hatte; die Frage war
somit eigentlich bereits vom Tisch. Welche zusätzlichen Daten weitergegeben werden
sollen, solle der Postulatsbericht zu einer «kohärenten Datenstrategie für das
Gesundheitswesen» (Po. 18.4102) zeigen, betonte Ettlin. Eine Minderheit Stöckli (sp, BE)
wollte die entsprechenden Punkte ebenfalls in die Liste der zu liefernden Daten
aufnehmen, da hier die Kostenexplosion besonders gross sei. «Es gilt als gut gehütetes
Geheimnis, weshalb ausgerechnet in diesen beiden Bereichen die vorhandenen Daten
nicht weitergeleitet werden sollen», betonte er. Auch Gesundheitsminister Berset bat
um die Lieferung dieser Daten; ansonsten könnten die Empfehlungen bezüglich MiGeL
mangels Daten nicht erfüllt werden. Dennoch lehnte der Ständerat den
Minderheitsantrag mit 26 zu 13 Stimmen ab. 9
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Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

In der Herbstsession 2019 wurde die Frage der Konzentration der
Programmproduktion der SRG erneut im Parlament behandelt. Der Ständerat musste
sich mit fünf parlamentarischen Initiativen befassen, zu der bereits viel debattiert
wurde. Die ablehnende Haltung der Kommission wurde eingangs von
Kommissionssprecher Janiak (sp, BL) kurz dargelegt – er wolle darauf verzichten, eine
erneute «epische Debatte» zu lancieren, erklärte er. Besonders der Austausch mit den
Leitungsgremien der SRG sei informativ gewesen. Die Kritik der Öffentlichkeit und
Politik sei von der SRG gehört worden und der Konzern sei bereit, einzelne
Anpassungen in der Audiostrategie zu vollziehen. Ebenso bliebe man beim Beschluss,
für Radio und Fernsehen je eigene Chefredaktionen zu führen. Dass ein Teil der
Radioproduktion in Bern verbleibe, sei ebenfalls gesichert, etwa die
Bundeshausredaktion und das Regionaljournal Bern Freiburg Wallis – die Gründe dafür
liegen auf der Hand –, aber auch einzelne Hintergrundsendungen. Eine langwierige
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Debatte wurde dann tatsächlich nicht losgetreten. Hans Stöckli (sp, BE) brachte es auf
dem Punkt, als er anmerkte, dass eine Ablehnung der Initiativen einen grossen
Vertrauensbeweis gegenüber der SRG darstellen würde. An diesem werde sie gemessen,
warnte er aber sogleich. Dem Nein stand kein anderslautender Antrag entgegen,
weswegen die Initiativen stillschweigend abgeschrieben wurden. Damit war die
Thematik vorerst vom Tisch – mindestens hinsichtlich bundespolitischer Vorgänge. Die
Standortfrage hatte jedoch nicht nur die Politik ein Jahr lang beschäftigt, sondern auch
eine umfassende gesellschaftliche Debatte ausgelöst. 10
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